
BegrUndung

zum Bebauungsplan ''lm vorderen Diehll''
der Ortsgemeinde Weisenheim am Sand

Um dom dringenden Bedarf an baureifen Grundstücken gerecht zu werden.
hat die Ortsgemeinde Weisenheim am Sand unter Abwägung der öffent-
lichen und privaten Belangen beschlossen, den Bebauungsplan "lm
vorderen Diehl" aufzustellen.

Der von dom Bebauungsplan erfaßte Teil des Gebietes in der Gemeinde
Weisenheim am Sand steht einer baldigen Bebauung heran (Schließung
einer BaulUcke).

Um die notwendigen Einzelheiten zu regeln und das Baugeschehen zu be-
stimmen, mußte der Bebauungsplan erstellt werden. Er erholt als Ender.
gebnis der städtebaulichen Uberlegung die rechtsverbindlichen Fest-
setzungen der städtebaulichen Ordnung und regelt die bauliche Nutzung
in seinem Geltungsbereich.

Nach Beschaffenheit, Lage und Umgebung bi.etet sich das aufgeplante
Gelände fUr die eine Nutzung als Mischgebiet an.

Der Flächennutzungsplan fur das gesamte Gebt.et der Verbandsgemeinde
ist bereits erstellt und wird demnächst vorgelegt. Im Flächen-
nutzungsplan ist dieses Gebiet als Mi.schgebiet ausgewiesen.

Ordnung des Grund und Bodens:

Der Bebauungsplan bildet die Grundlage fUr die Teilung aller i.m Gebiet
liegenden GrundstUcke. Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes kann die
Gemeinde eine Umlegung anordnen und soweit erforderlich durchfUhron lassen.

E rschließungggQlggen :

Die Versorgungsleitung, wie Wasser- und Stromversorgung, sowie Abwasser
leitung, werden i.n dem Bebauungsgebiet nach Bedarf verlegt.

Der erforderliche Straßenbau wird ebenfalls nach Fortschri.tt der Be
bauung dieses Gebietes vollzogen.

AbXp$ $g {gn:!agen :

FUr die bestehende Abwasseranlage si.nd Beiträge nach der Satzung Uber
dio Erhebung von Kanalisationsbeiträgen in der Gemeinde zu leisten.

Erschließung des Baugebietgs wurden Uberschldgig
Weisenheim am Panel, den 23.3.1976
Der OrtsbUrao4meisteä>

/l;y':/i''L' h
' (Baue:)


